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A. Einleitung

Das geltende Abstammungsrecht folgt zumindest textlich einer klaren gesetz-
geberischen Intention. „Die Rechte der Kinder sollen verbessert und das Kindeswohl
soll auf bestmögliche Art und Weise gefördert werden“, heißt es im Entwurf des
KindRG vom 13.6.1996.1 Angestrebt wurde auch eine Stärkung der „Rechtsposi-
tionen der Eltern […] – soweit dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist –“. Während
der Gesetzgeber das Kindeswohl als oberstes Gestaltungsprinzip im Reformentwurf
jedenfalls besonders verankerte,2 findet das Wohl des Kindes in aktuellen Anpas-
sungsgedanken abstammungsrechtlicher Regelungen lediglich untergeordneten
Anklang.3 Zwar wird das Kindeswohl als Maßstab identifiziert, aber nicht zum
Ausgangspunkt jeder Betrachtung und Modellierung eines „Abstammungsrechts“4

de lege ferenda erhoben.5 Wollte der Gesetzgeber tatsächlich die Interessen des
Kindes vollumfänglich in den Blick nehmen, müsste er die Belange des Kindes

1 Siehe Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts, 1996,
BT-Drs. 13/4899, S. 1. Die Zielsetzung im Teil „A“ des Entwurfs erstreckt sich nicht allein auf
das Abstammungsrecht, sondern auch auf das vom KindRG mitreformierte Sorge-, Umgangs-
und Verfahrensrecht. Das ergibt sich aus dem Teil „B“ des Entwurfs, der ausgehend von der
Zielsetzung Lösungsansätze – gerade im Sorge-, Umgangs-, Abstammungs- und Verfahrens-
recht – vorschlägt; vgl. Wapler, Kinderrechte und Kindeswohl, 2015, S. 311, die betont: „Das
Kindeswohl im Sinne des Bestmöglichen für das Kind kann als Chiffre für ein gutes, glück-
liches oder gelingendes Leben interpretiert werden.“

2 Zur Frage, ob der Gesetzgeber auch tatsächlich den Schutz des Kindeswohls im Rahmen
der einzelnen Bestimmungen verfolgt hat, siehe Teil D.

3 Der Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts aus dem Jahr
2019 nimmt etwa erstmalig auf Seite 20 das Wohl des Kindes in Bezug; ähnlich Bündnis 90/
Die Grünen, Fraktion im Deutschen Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der
abstammungsrechtlichen Regelungen an das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Ehe-
schließung für Personen gleichen Geschlechts, 2018, BT-Drs. 19/2665, S. 7; das Kindeswohl
als Leitprinzip gelangt auch nicht in den Eckpunkten des BMJ für eine Reform des Abstam-
mungsrechts, 2024, zum maßgebenden Ausdruck; demgegenüber sehen die Eckpunkte des
BMJ für eine Reform des Kindschaftsrechts, 2024, S. 12 f. im Zusammenhang mit einer sys-
tematischen Umstellung des Kindschaftsrecht jedenfalls die (symbolische) sprachliche An-
passung vor, „Grundsätze wie das Kindeswohlprinzip […] an den Anfang des Titels“ zu
stellen, wobei zugleich der Begriff des Kindeswohls „klarer konturiert“ werden soll.

4 Zur Kritik an dieser Formulierung siehe Teil F.
5 Auch Hartmann, Von der Mutterschaft zur Elternschaft, 2020, S. 253 erkennt zutreffend,

ein künftiges Recht müsse „das Kindeswohl als oberste Richtschnur verstehen“; jedenfalls
betonte auch Justizminister Dr. Marco Buschmann bei Vorstellung der Eckpunktepapiere zur
Modernisierung von Abstammungs- und Kindschaftsrecht am 16.1.2024 „Das Kindeswohl
steht bei uns an allererster Stelle“, abrufbar unter https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemittei
lungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html, zuletzt abgerufen am 20.10.
2024.

https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/0116_Reform_Abstammung_Kindschaft.html,


zentrieren und sämtliche gesetzliche Regelungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund
einer Kindeswohldienlichkeit erkennbar hinterfragen.6 Sonst erscheint es, als sei das
Kindeswohl ein fakultativer, nicht aber obligater Faktor imRahmen der Eltern-Kind-
Zuordnung.7 Dabei darf das „Wohl“ aber nicht ein beliebiges, selbstverständliches
Argument darstellen: Vielmehr muss es empirisch im Einzelfall unterlegt und im
Kollisionsfalle mit sonstigen Interessen abgewogen werden. Dies gilt nicht nur
bezogen auf die Frage, zu welchen Personen die Zuordnung erfolgt, sondern auch
darauf, wie stabil und unumkehrbar eine einmal zugewiesene Elternverbindung sein
soll.

I. Die Grenzen des geltenden Abstammungsrechts
in Ansehung moderner Entwicklungen von Elternschaft

und das Kindeswohl

Dass das geltende Abstammungsrecht reformiert werden sollte, wird in der Li-
teratur und Rechtsprechung vertreten.8 Auch politisch ist ein entsprechendes Re-
formbewusstsein vorhanden. So wurde nicht nur im Jahr 2015 ein spezieller Ar-
beitskreis durch den damaligen Justizminister Heiko Maas eingesetzt, um den Re-
formbedarf des Abstammungsrechts zu ermitteln.9 Auch das BMJV selbst legte im
Jahr 2019 einen eigenen Entwurf zur Reform des Abstammungsrechts auf der
Grundlage der vom Arbeitskreis Abstammungsrecht im Juli 2017 veröffentlichten
Ergebnisse vor.10 Dieser greift einige wesentliche und wichtige Aspekte auf, die im
derzeit geltenden Abstammungsrecht in der Tat auf Grenzen stoßen. Insbesondere
das „traditionelle Familienbild“ soll überholt werden, um „andere[n] Familien-
konstellationen“ und den „rasanten Entwicklungen der Fortpflanzungsmedizin“

6 Reuß, Theorie eines Elternschaftsrechts, 2018, S. 245: „Der Schutz des Kindeswohls […]
gehört […] zum ethischen Minimum, das der Gesetzgeber […] zu beachten hat“.

7 Nach Schröder, Wer hat das Recht zur rechtlichen Vaterschaft?, 2015, S. 250 kann das
Kindeswohl zwar „nicht alleiniger Anknüpfungspunkt bei den Überlegungen zur Neugestal-
tung des Abstammungsrechts sein“, soll „aber durchaus mittelbar als Orientierungshilfe die-
nen“ können.

8 Vgl. etwa Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, § 52 Rn. 2 ff.; Helms, Verhand-
lungen des 71. DJT, Band I, Gutachten F, 2016, S. 7 ff.; MüKoBGB/Wellenhofer, § 1591
Rn. 45 ff.; Lugani, ZRP 2021, 176; deutlich auch Reuß, Moderne Familienstrukturen aus ab-
stammungsrechtlicher Perspektive – Probleme und Möglichkeiten, S. 162, in: Bayer/Harke,
Moderne Familienstrukturen, 2024: „Es wird Zeit, dass sich das Parlament seiner gestaltenden
Kraft auch im Familienrecht wieder bewusst wird und sich der Abstammungsrechtsreform
umgehend annimmt!“; OLG Celle, Beschl. v. 24.3.2021 – Az. 21 UF 146/20, NZFam 2021,
352; siehe dazu eingehend Teil J.

9 Vgl. Arbeitskreis Abstammungsrecht, Abschlussbericht, 2017, S. 13.
10 Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts, 2019.
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gerecht zu werden.11 Einen neuen Höhepunkt bestehenden Reformwillens stellte die
Veröffentlichung eines Eckpunktepapiers des BMJ im Januar 2024 dar, das Ge-
danken einer Modernisierung der bestehenden Rechtslage bündelt.12 Auf dessen
Grundlage wurde die Entwicklung eines Referentenentwurfs für eine Reform des
Abstammungsrechts im ersten Halbjahr 2024 angestrebt.13

1. Die Mit-Mutterschaft als Beispiel

Aus der „Elternperspektive“ besteht rechtspolitisch die dringendeNotwendigkeit,
Fragen wie beispielsweise der Mit-Mutterschaft adäquate gesetzliche Modelle
entgegenzubringen.14 Etwa erscheint es nur zu konsequent, gar notwendig,15 einer
„Ehe für alle“ auch eineReform der Eltern-Kind-Zuordnungen folgen zu lassen16 und
der „Ehe für alle“ den Anspruch zuzusprechen, eine gewisse Ausstrahlungswirkung
auf das gesamte Familienrecht zu entfalten.17 Wird einKind in die EhevonMann und
Frau geboren, ist gem. § 1592 Nr. 1 BGB Vater des Kindes der Mann, der zum
Zeitpunkt derGeburtmit derMutter desKindes verheiratet ist.18Dies gilt unabhängig
davon, ob er das Kind gezeugt hat oder nicht. Umgekehrt ist die Mutter des Kindes
gem. § 1591 BGB stets nur die Frau, die das Kind geboren hat.19 Sind zwei Frauen
miteinander verheiratet und wird in die Ehe ein Kind geboren, so ist allein die ge-
bärende Frau Mutter des Kindes. Die Gattin der Frau ist auf eine umständliche
Adoption des Kindes als Stiefkind verwiesen.20 Dieses Ergebnis erscheint schwer

11 Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts, 2019, S. 1; vgl.
Ernst, NZFam 2018, 443, 444; Arbeitskreis Abstammungsrecht, Abschlussbericht, 2017,
S. 15 f.

12 Eckpunkte des BMJ für eine Reform des Abstammungsrechts, 2024; eingehend dazu
Teil J. II.

13 Die Veröffentlichung eines Referentenentwurfs steht weiterhin aus. Justizminister Dr.
Marco Buschmann hat allerdings im Oktober 2024 Entwürfe für eine Reform des Abstam-
mungs-, Kindschafts- und Unterhaltsrechts – ohne Abstimmung mit dem BMFSFJ – an die
Bundesländer weitergeleitet und zu einer Besprechung mit Vertretern der Landesjustizver-
waltungen geladen, siehe dazu https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/reform-familienrecht-
abstammungsrecht-kindschaftsrecht-unterhalt-sorge-umgang-wechselmodell und https://rsw.
beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/familienrecht-reform-gesetzentwurf-unterhalt-adoption-ab
stammung, zuletzt abgerufen am 20.10.2024.

14 So auch Evcil/Schlender, Policy Paper Elternschaft rechtlich neu denken: Mitmutter-
schaft, Verantwortungsgemeinschaft und Kleines Sorgerecht, 2023, S. 5 f.; Reuß, FamRZ 2021,
824, 824.

15 Vgl. Löhnig, NZFam 2017, 643, 644; Binder/Kiehnle, NZFam 2017, 742, 743 f.
16 Siehe zur Problematik im geltenden Recht Teil E. II. 3.; vgl. dazu auch Eckpunkte des

BMJ für eine Reform des Abstammungsrechts, 2024, S. 4.
17 Vgl. Campbell, NJW Spezial 2023, 4, 4.
18 Siehe zur gesetzgeberisch intendierten Kindeswohldienlichkeit Teil D. II.
19 Siehe zur gesetzgeberisch intendierten Kindeswohldienlichkeit Teil D. I.
20 Lugani, ZRP 2021, 176.
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